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Vorgezogener Redaktionsschluss
Bitte um Beachtung!
Auf Grund des Feiertags (Fronleichnam) in der Kalenderwo-
che 22 ist vorgezogener Redaktionsschluss. Der Abgabeter-
min ist einen Tag früher auf Montag, 13.00 Uhr vorverlegt.

Bitte denken Sie daran, Ihre Beiträge für das Mitteilungsblatt 
rechtzeitig in das Portal einzustellen. Später eingehende Bei-
träge können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
Der Abgabeschluss für die Anzeigen ist ebenfalls vorgezogen.
Fink GmbH Druck und Verlag

 
Glückwünsche
Eiserne Hochzeit
Am 16. Mai 2024 feierte das Ehepaar Hilda und Joseph Schina-
beck, Hayingen, das Fest der eisernen Hochzeit.
Frau Bürgermeisterin Holzbrecher überbrachte die Glückwünsche 
der Stadt Hayingen sowie das Gedenkblatt des Herrn Minister-
präsidenten.
Nochmals herzlichen Glückwunsch und alles Gute.

Fundsachen
Beim Bürgermeisteramt wurden 1 Kinderjacke und 1 Mofa-Num-
mernschild abgegeben.
Eigentumsansprüche sind baldmöglichst geltend zu machen.

Voranzeige
Hayinger Krämermarkt

Freitag, 07. Juni 2024
9.00 – 17.00 Uhr

Papiertonne in Hayingen (ohne Ehestetten und 
Oberwilzingen)
Abholung am Freitag, 24. Mai 2024, ab 06.00 Uhr

Papiertonne in Oberwilzingen
Abholung am Montag, 27. Mai 2024, ab 6.00 Uhr

Restmülltonne und Biotonne
Abholung am Mittwoch, 29. Mai 2024, ab 06.00 Uhr

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung 
der Wahl zum Europäischen Parlament – Euro-
pawahl – und der Wahl des Kreistags, der Wahl 
des Gemeinderats und der Wahl der Ortschafts-
räte am 09.06.2024
1. 	� Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland 

die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 
gleichzeitig finden in der Stadt Hayingen die Kommunalwahlen 
- Wahl des Kreistags, Wahl des Gemeinderats und die Wahl 
der Ortschaftsräte - statt.

2. 	 Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
3. 	 Die Gemeinde ist in folgende 5 Wahlbezirke eingeteilt:

 

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und 
der Wahl des Kreistags, der Wahl des Gemeinderats und der Wahl der Ortschaftsräte am 09.06.2024 

1. Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 
gleichzeitig finden in der Stadt Hayingen die Kommunalwahlen - Wahl des Kreistags, Wahl des Gemeinderats und die  
Wahl der Ortschaftsräte - statt. 

 
2. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

 
3. Die Gemeinde ist in folgende 5 Wahlbezirke eingeteilt: 

Wahlbezirk 
Nummer 

Bezeichnung/Abgrenzung des Wahlbezirks Bezeichnung/Lage des Wahlraums 
(Straße, Hausnr., Zimmer-Nr.) 

01-101 Hayingen Kaplaneistraße 1, Hayingen, Stadthaus Kaplanei 

02-101 Anhausen Hanfgärten 2, Anhausen, Rubin im Tal 

03-101 Ehestetten Obere Kirchstraße 15, Ehestetten, Haus der Lilie 

04-101 Indelhausen Rathausplatz 2, Indelhausen, Rathaus 

05-101 Münzdorf Lautertalstraße 49, Münzdorf, Bürgerhaus  

In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis spätestens 19.05.2024 zugestellt worden ist, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte zu wählen hat. 

Nach Ermittlung des Ergebnisses für die Europawahl wird die Wahlhandlung in den einzelnen Wahlvorständen 
unterbrochen und aufgrund des Einsatzes eines automatisierten Verfahrens, die Ermittlung der Wahlergebnisse komplett 
ins Rathaus Hayingen, Marktstraße 1, 72534 Hayingen verlegt.   

Der Briefwahlvorstand tritt zur Zulassung der Wahlbriefe ab 15.00 Uhr, zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
für die Europawahl ab 18.00 Uhr im Rathaus Hayingen, Sitzungssaal, Marktstraße 1, 72534 Hayingen zusammen. 

 
4. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie 

eingetragen ist. 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger/innen einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgegeben werden. 
5. Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält beim 

Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 

Stimmzettel-Aufdruck: 
Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
Stimmzettel-Farbe: weißlich 
Jede/r Wähler/in hat eine Stimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die 
Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Die Wählenden geben ihre Stimme in der Weise ab, dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom/von der Wählemden in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Für die Stimmabgabe im 
Wahllokal wird bei der Europawahl kein Stimmzettelumschlag verwendet. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

6. Kommunalwahlen 
Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen 
Stimmzettelumschlägen. 

6.1 Wahl des Gemeinderats 
Zu wählen sind 12 Mitglieder. 

Die Stimmzettel für die Gemeinderatswahl sind mit dem Aufdruck “Amtlicher Stimmzettel für die Wahl  
des Gemeinderats in der Stadt Hayingen am 09. Juni 2024“ versehen. 

Stimmzettel-Farbe: eosin (rot) 
6.2   Wahl der Ortschaftsräte in den Ortschaften Anhausen, Ehestetten, Indelhausen und Münzdorf  

Zu wählen sind jeweils 6 Mitglieder.  
Die Stimmzettel für die Wahl der Ortschaftsräte in den oben aufgeführten Ortschaften sind mit dem Aufdruck 

„Amtlicher Stimmzettel für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft ….. (sowie mit den jeweiligen 
Namen der oben aufgeführten Ortschaften) in der Stadt Hayingen am 09. Juni 2024 versehen. 
 
Stimmzettel-Farbe: chamois (hellbeige) 

   
	� In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis 

spätestens 19.05.2024 zugestellt worden ist, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

	� Nach Ermittlung des Ergebnisses für die Europawahl wird die 
Wahlhandlung in den einzelnen Wahlvorständen unterbrochen 
und aufgrund des Einsatzes eines automatisierten Verfahrens, 
die Ermittlung der Wahlergebnisse komplett ins Rathaus Hay-
ingen, Marktstraße 1, 72534 Hayingen verlegt.

	� Der Briefwahlvorstand tritt zur Zulassung der Wahlbriefe ab 
15.00 Uhr, zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses für die 
Europawahl ab 18.00 Uhr im Rathaus Hayingen, Sitzungssaal, 
Marktstraße 1, 72534 Hayingen zusammen.

4. 	� Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie eingetra-
gen ist.

	� Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis – Unionsbürger/innen einen gültigen 
Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

	� Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgegeben 
werden.

5. 	� Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - gewählt 
wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält beim 
Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.

	 Stimmzettel-Aufdruck:
	 �Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Europäi-

schen Parlaments am 9. Juni 2024 im Land Baden-Würt-
temberg

	 Stimmzettel-Farbe: weißlich
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	 Jede/r Wähler/in hat eine Stimme.
	� Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. 
die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelas-
senen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeich-
nung.

	� Die Wählenden geben ihre Stimme in der Weise ab, dass sie 
auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

	� Der Stimmzettel muss vom/von der Wählenden in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine/
ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Für die Stimmabgabe 
im Wahllokal wird bei der Europawahl kein Stimmzettelum-
schlag verwendet.

	 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

6. 	 Kommunalwahlen
	� Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt. Ge-

wählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen Stimm-
zettelumschlägen.

6.1 Wahl des Gemeinderats
	 Zu wählen sind 12 Mitglieder.

	� Die Stimmzettel für die Gemeinderatswahl sind mit dem Auf-
druck “Amtlicher Stimmzettel für die Wahl des Gemeinde-
rats in der Stadt Hayingen am 09. Juni 2024“ versehen.

	 Stimmzettel-Farbe: eosin (rot)

6.2 �Wahl der Ortschaftsräte in den Ortschaften Anhausen, 
Ehestetten, Indelhausen und Münzdorf

	 Zu wählen sind jeweils 6 Mitglieder.

	� Die Stimmzettel für die Wahl der Ortschaftsräte in den oben 
aufgeführten Ortschaften sind mit dem Aufdruck „Amtlicher 
Stimmzettel für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft 
….. (sowie mit den jeweiligen Namen der oben aufgeführten 
Ortschaften) in der Stadt Hayingen am 09. Juni 2024 verse-
hen.

	 Stimmzettel-Farbe: chamois (hellbeige)

6.3 Wahl des Kreistags
	� Zu wählen sind im Wahlkreis Münsinger/Zwiefalter Alb 
	 5 Mitglieder.
	� Die Stimmzettel für die Kreistagswahl sind mit dem Aufdruck  

„Amtlicher Stimmzettel für die Wahl des Kreistags des 
Landkreises Reutlingen im Wahlkreis 8 Münsinger/Zwie-
falter Alb am 9. Juni 2024“ versehen.

	 Stimmzettel-Farbe: grün
	� Die Stimmzettel für die einzelnen Wahlen (ohne Europawahl) 

sind in je besonderen Stimmzettelumschlägen abzugeben, die 
von gleicher Farbe wie die zugehörigen Stimmzettel sind.

	� Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen werden den Wahl-
berechtigten spätestens am 08.06.2024 zugesandt.

	� Die Stimmzettelumschläge sowie weitere Stimmzettel werden 
im Wahlraum bereitgehalten.

6.4 �Bei den Wahlen des Kreistags, des Gemeinderats und der 
Ortschaftsräte hat der/die Wählende so viele Stimmen, wie 
jeweils Mitglieder des Kreistags, des Gemeinderats und des 
jeweiligen Ortschaftsrats zu wählen sind (vergleiche Ziff. 6.1 
- 6.3).

	 Die Anzahl der Stimmen ist jeweils im Stimmzettel angegeben.

6.5 Es findet Verhältniswahl statt bei der
	 - Wahl des Gemeinderats
	 - Wahl des Kreistags

	� Hierbei können nur Bewerbern, deren Name in einem Stimm-
zettel aufgeführt sind, Stimmen gegeben werden.

	� Der/die Wählende kann
	 - �Bewerbern aus verschiedenen Stimmzetteln Stimmen geben 

(panaschieren) und

Ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer für den ärztlichen 
Notfalldienst (allgemein,-  
kinder-, augen- und HNO-
ärztlicher Notfalldienst) 116117 
(Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis 
Reutlingen
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten: 
Mo	 18 - 22 Uhr, 
Di		 18 - 22 Uhr; 
Mi		 18 - 22 Uhr; 
Do	 18 - 22 Uhr; 
Fr		 18 - 22 Uhr, 
Sa, So und Feiertage	 8 - 22 Uhr.

Kinder Notfallpraxis Reutlingen
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten:Sa, So und Feiertage       9 – 13 Uhr 
und 15 – 19 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Münsingen 
Albklinikum Münsingen
Lautertalstraße, 47, 72525 Münsingen
Öffnungszeiten: 
Sa, Sonn- und Feiertage 10 – 16 Uhr.

Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Infor-
mationen zu unseren Notfallpraxen auf unserer Homepage 
einsehen: https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/
notfallpraxis-finden

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter der 
Tel. 01801 / 116 116 (0,039 €/min). Weitere Informationen 
finden Sie unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-
notdienst/. Hier erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarzt-
praxen in Ihrer unmittelbaren Umgebung Notdienst haben.

Apothekennotdienstbereitschaft
Unter folgender kostenfreier Rufnummer können Sie zuver-
lässig und tagesaktuell erfahren, welche Apotheke Notdienst- 
bereitschaft hat: 0800 / 00 22 833 (24 Stunden erreichbar) 
www.aponet.de

Sozialstation St. Martin Engstingen
Team Süd · Hauptstraße 19 · 72539 Pfronstetten
Telefon: 07388 99357-22 · www.sozialstation-engstingen.de

Nachbarschaftshilfe Hayingen
Einsatzleitung: Gertrud Schädle, Tel. 07386/1302

Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten
Leitung der Hospizgruppe: Irmi Illing, Tel. 07373/915988,
Mobil 0152 26368966, E-Mail: hospizgruppehpz@web,.de

PORT Gesundheitszentrum - Pflegestützpunkt
Terminvereinbarungen sind auch zu Hausbesuchen – mög-
lich unter: Tel.: 07387 984146-2
Email: pflegestuetzpunkt-suedliche-alb@kreis-reutlingen.de

Notrufe
Polizei� 110
Feuerwehr/Rettungsdienst� 112
Gas-Störungsstelle� 0800 0824505
EnBw Hotline, Strom Störung� 0800 3629477
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	 - �einem/einer Bewerber/in bis zu drei Stimmen geben (kumu-
lieren).

	� Die Wählenden geben ihre Stimmen in der Weise ab, dass sie 
auf einem oder mehreren Stimmzetteln

	 - �Bewerbern, denen er eine Stimme geben will, durch ein 
Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen, durch Eintragung 
des Namens oder auf sonst eindeutige Weise ausdrücklich 
als gewählt kennzeichnet,

	 - �Bewerbern, denen er zwei oder drei Stimmen geben will, 
durch die Ziffer " 2 " oder " 3 " hinter dem Namen, durch 
Wiederholen des Namens oder auf sonst eindeutige Weise 
als mit zwei oder drei Stimmen gewählt kennzeichnet.

	� Der/die Wählende kann auch einen Stimmzettel ohne jede 
Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet abgeben. In 
diesem Fall gilt jede/r Bewerber/in, dessen/deren Name im 
Stimmzettel vorgedruckt ist, als mit einer Stimme gewählt.

	� Bei der Wahl des Kreistags nur so viele Bewerber in der Rei-
henfolge von oben, wie Mitglieder des Kreistags für den Wahl-
kreis zu wählen sind.

6.6 Es findet Mehrheitswahl statt bei der
	 - �Wahl der Ortschaftsräte in den Ortschaften Anhausen, Ehe-

stetten, Indelhausen und Münzdorf
	� Hierbei kann jede wählbare Person gewählt werden. Falls es 

für die jeweilige Wahl Stimmzettel mit vorgedruckten Bewer-
bern gibt, ist der/die Wählende nicht an die Bewerber gebun-
den, deren Namen im Stimmzettel vorgedruckt sind.

	� Der/die Wählende kann jedem/r Bewerber/in oder einer ande-
ren wählbaren Person jeweils nur eine Stimme geben.

	� Der/die Wählende gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab, dass 
er/sie Bewerbern, denen er eine Stimme geben will,

	 - �auf einem Stimmzettel mit vorgedruckten Namen durch ein 
Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen, durch Eintragung 
des Namens oder auf sonst eindeutige Weise,

	 -� auf einem Stimmzettel ohne vorgedruckte Namen durch Ein-
tragung des Namens ausdrücklich als gewählt kennzeichnet.

	� Der/die Wählende kann auch den Stimmzettel mit vorge-
druckten Namen ohne jede Kennzeichnung oder im Ganzen 
gekennzeichnet abgeben. In diesem Fall gilt jede/r Bewerber/
in, dessen/deren Name im Stimmzettel vorgedruckt ist, als mit 
einer Stimme gewählt.

6.7 Bei unechter Teilortswahl
	� Es findet unechte Teilortswahl statt bei der Wahl des Gemein-

derats

 

6.7 Bei unechter Teilortswahl 
Es findet unechte Teilortswahl statt bei der Wahl des Gemeinderats 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
- Bei Verhältniswahl kann der/die Wählende einem/einer Bewerber/in bis zu drei Stimmen geben. Bewerber aus 
verschiedenen Wahlvorschlägen können jeweils nur für den Wohnbezirk panaschiert werden, für den er/sie als 
Bewerber/in vorgeschlagen sind. In den einzelnen Wohnbezirken kann der/die Wählende nur so vielen Bewerbern 
Stimmen geben, wie für den Wohnbezirk jeweils Vertreter/innen zu wählen sind; diese Höchstzahlen sind in den 
Stimmzetteln jeweils bei den einzelnen Wohnbezirken angegeben; 
- bei Mehrheitswahl kann der/die Wählende einem/einer Bewerber/in oder einer anderen wählbaren Person jeweils 
nur eine Stimme geben. Der vom Wähler abgegebene Stimmzettel muss erkennen lassen, welche Personen er/sie 
als Vertreter/in der einzelnen Wohnbezirke wählen will. Außerdem kann der Wähler für jeden Wohnbezirk nur so 
vielen Personen eine Stimme geben, wie für den jeweiligen Wohnbezirk zu wählen sind; diese Höchstzahl ergibt 
sich aus dem Stimmzettel. 
- Gibt der/die Wählende seine Stimme durch Abgabe eines Stimmzettels mit vorgedruckten Namen ohne 
Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet ab, so gilt jeder/jede Bewerber/in als mit einer Stimme gewählt. 
Bei unechter Teilortswahl gilt ergänzend zu den Ausführungen in den vorhergehenden Ziffern zur 
Verhältniswahl bzw. zur Mehrheitswahl folgendes: 
- Bei Verhältniswahl kann der/die Wählende einem/einer Bewerber/in bis zu drei Stimmen geben. Bewerber aus 
verschiedenen Wahlvorschlägen können jeweils nur für den Wohnbezirk panaschiert werden, für den sie/er als 
Bewerber/in vorgeschlagen sind. In den einzelnen Wohnbezirken kann der/die Wählende nur so vielen Bewerbern 
Stimmen geben, wie für den Wohnbezirk jeweils Vertreter/innen zu wählen sind; diese Höchstzahlen sind in den 
Stimmzetteln jeweils bei den einzelnen Wohnbezirken angegeben; 
- bei Mehrheitswahl kann der/die Wählende einem/einer  Bewerber/in oder einer anderen wählbaren Person jeweils 
nur eine Stimme geben. Der vom Wähler abgegebene Stimmzettel muss erkennen lassen, welche Personen er/sie 
als Vertreter/in der einzelnen Wohnbezirke wählen will. Außerdem kann der Wähler für jeden Wohnbezirk nur so 
vielen Personen eine Stimme geben, wie für den jeweiligen Wohnbezirk zu wählen sind; diese Höchstzahl ergibt 
sich aus dem Stimmzettel. 
- Gibt der/die Wählende seine/ihre Stimme durch Abgabe eines Stimmzettels mit vorgedruckten Namen ohne 
Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet ab, so gilt jede/r Bewerber/in als mit einer Stimme gewählt. 

 
6.8 Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisende Zusätze oder nicht nur gegen einzelne 

Bewerber/innen gerichtete Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder sonst im Stimmzettelumschlag sowie jede 
Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags haben die Ungültigkeit der Stimmabgabe zur Folge. 

6.9 Jede/r Wähler/in erhält beim Betreten des Wahlraums die entsprechenden Stimmzettelumschläge ausgehändigt. 
Der Stimmzettel muss vom/von der Wählenden in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

7. Wahlscheine Europawahl 
Wählende, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, können an der Wahl im Landkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises oder 
- durch Briefwahl teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von dem Bürgermeisteramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen. 

Kommunalwahlen 

Wählende, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen haben, können an der Wahl 
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder 
- durch Briefwahl teilnehmen. 
Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird. 

Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag beim Bürgermeisteramt neben dem 
Wahlschein auch die weiteren Briefwahlunterlagen. 

 

zu wählende 
Vertreter 
(Anzahl) 

für den Wohnbezirk 

6   I - Hayingen 

1  II - Anhausen 

3 III - Ehestetten 

1 IV - Indelhausen 

1  V - Münzdorf 
 

	 	� Bei unechter Teilortswahl gilt ergänzend zu den Ausfüh-
rungen in den vorhergehenden Ziffern zur Verhältniswahl 
folgendes:

	 - �Bei Verhältniswahl kann der/die Wählende einem/einer 
Bewerber/in bis zu drei Stimmen geben. Bewerber aus ver-
schiedenen Wahlvorschlägen können jeweils nur für den 
Wohnbezirk panaschiert werden, für den sie/er als Bewerber/
in vorgeschlagen sind. In den einzelnen Wohnbezirken kann 
der/die Wählende nur so vielen Bewerbern Stimmen geben, 
wie für den Wohnbezirk jeweils Vertreter/innen zu wählen 
sind; diese Höchstzahlen sind in den Stimmzetteln jeweils 
bei den einzelnen Wohnbezirken angegeben;

6.8 	� Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisen-
de Zusätze oder nicht nur gegen einzelne Bewerber/innen 

gerichtete Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder sonst 
im Stimmzettelumschlag sowie jede Kennzeichnung des 
Stimmzettelumschlags haben die Ungültigkeit der Stimm-
abgabe zur Folge.

6.9 �Jede/r Wähler/in erhält beim Betreten des Wahlraums die ent-
sprechenden Stimmzettelumschläge ausgehändigt.

	� Der Stimmzettel muss vom/von der Wählenden in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt wer-
den.

	 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

7. 	 Wahlscheine Europawahl
	� Wählende, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, 

können an der Wahl im Landkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist,

	 - �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
Landkreises oder

	 - durch Briefwahl teilnehmen.

	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von dem Bür-
germeisteramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen.

	 Kommunalwahlen
	� Wählende, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 

haben, können an der Wahl
	 - �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des im 

Wahlschein angegebenen Gebiets oder
	 - durch Briefwahl teilnehmen.
	� Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hinweise 

darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird.

	� Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen will, 
erhält auf Antrag beim Bürgermeisteramt neben dem Wahl-
schein auch die weiteren Briefwahlunterlagen.

	� Der/die Wählende muss seine/ihre Wahlbriefe (getrennt nach 
Europawahl – rot – und Kommunalwahlen – gelb –) mit den je-
weils dazu gehörigen Stimmzetteln (in verschlossenen Stimm-
zettelumschlägen) und den unterschriebenen Wahlscheinen 
so rechtzeitig den jeweils auf den Wahlbriefumschlägen an-
gegebenen Stellen übersenden, dass sie dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen.

	� Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils angegebenen 
Stelle abgegeben werden. Der/die Wählende, der seine/ihre 
Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Emp-
fang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben.

8. �	� Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Bei der Europawahl gilt dies auch 
für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig 
(§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes; § 19 Absatz 1 des 
Kommunalwahlgesetzes).

	� Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens (bei Kommunal-
wahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein In-
teressenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des 
Europawahlgesetzes, § 19 Absatz 1 des Kommunalwahlge-
setzes). Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat.
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	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 
und 3 des Strafgesetzbuches).

9. 	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergeb-
nisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

Hayingen, 21.05.2024

gez. Holzbrecher
Bürgermeisterin

Ortsverwaltung Anhausen
Liebe Mitbürger aus Anhausen, Kochstetten und Hülbenhof!
Anlässlich der Kommunalwahl vom 09.06.2024 möchte ich Euch 
mitteilen, dass ich nach nahezu 35 Jahren Orts- und Gemeinde-
politik nicht mehr als Kandidat zur Verfügung stehe.
Gebt bitte Eure Stimme einer anderen wählbaren Person.
Ich bedanke mich für das Vertrauen, welches Ihr mir über Jahr-
zehnte entgegengebracht habt. Dem neu gewählten Ortschaftsrat 
mit Ortsvorsteher wünsche ich für die Zukunft alles Gute.
Heribert Geiselhart
Ortsvorsteher

Aufgrund des Gesetzes zur Digitalisierung baurechtlicher Verfah-
ren sind Bauvorlagen sowie Anträge auf Abweichungen, Ausnah-
men und Befreiungen im Baugenehmigungsverfahren als auch 
Bauvorlagen im Kenntnisgabeverfahren direkt beim Landratsamt 
Reutlingen, Kreisbauamt, Postfach 21 43, 72711 Reutlingen ein-
zureichen. 
Die Novellierung der Landesbauordnung sieht auch eine Be-
schränkung der Nachbarbenachrichtigung vor. Die Gemeinde be-
nachrichtigt die Eigentümer angrenzender Grundstücke nur noch 
auf Veranlassung und nach Maßgabe der Baurechtsbehörde.

 
Verkehrssperrung der Anschlussstelle B 312 
Abfahrt Metzingen/Rommelsbach aufgrund dringender 
Fahrbahninstandhaltungsarbeiten
Die Abfahrt der Anschlussstelle B 312 am „Bräuchle Knoten“ nach 
Metzingen/Rommelsbach ist bei geeigneter Witterung voraus-
sichtlich in der Zeit von Dienstag, 21. Mai, bis Donnerstag, 23. 
Mai, optional Freitag, 24. Mai 2024, für den Verkehr voll gesperrt.
Der Verkehr wird über die nächste Anschlussstelle Metzingen 
„Längenfeld“ geführt. Der Öffentliche Personennahverkehr ist 
von der Verkehrsbeschränkung nicht direkt betroffen.
Der Straßenbetriebsdienst des Kreis-Straßenbauamtes führt 
während der Sperrung dringende Schadstellensanierungen am 
Straßenoberbau sowie Unterhaltungsarbeiten durch.
Die Sicherheit des Verkehrs, der Schutz der Arbeitskräfte, der 
notwendige Maschineneinsatz sowie die Qualitätssicherung der 
Ausführungsarbeiten erfordern hierfür eine durchgehende Ver-
kehrssperrung der Landesstraße.
Das Landratsamt Reutlingen bittet die Verkehrsteilnehmenden um 
Verständnis, dass Behinderungen und Erschwernisse während 
der Ausführungszeit nicht ausgeschlossen werden können. Infor-
mationen zu Sperrungen und Umleitungen auf den klassifizierten 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen können im Baustellen- und 
Ereignismanagement (BEMaS) des Landes Baden-Württemberg 
unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden.

Vortrag der Reihe Gesundheit & mehr: Ange-
hörige pflegen - was nun?
Im Rahmen der Gesundheitsförderungsreihe „Gesundheit & 
mehr“ lädt die Abteilung Gesundheitsplanung des Kreisgesund-
heitsamts am Mittwoch, 05. Juni 2024, um 19 Uhr, zum kosten-
losen Vortrag „Angehörige pflegen - was nun?“ ein.
Plötzlich oder schleichend können sich Menschen in der Rolle des 
pflegenden Angehörigen finden. Das bedeutet nicht nur für die 
zu pflegende Person eine Veränderung im Leben, sondern auch 
für die Menschen, die für sie sorgen. Die Referentinnen Barbara 
Boßler und Petra Pasquazzo zeigen in diesem Vortrag auf, wie 
wichtig es ist, die eigene Selbstsorge im Blick zu behalten und 
welche Arten von Unterstützung es gibt.
Weitere Informationen
Veranstaltungsort ist das PORT Gesundheitszentrum Schwäbi-
sche Alb Hohenstein, Finkenweg 6 in Hohenstein-Bernloch.
Um eine vorherige Anmeldung aus organisatorischen Gründen 
wird gebeten. Diese ist per E-Mail an gesundheitsplanung@kreis-
reutlingen.de oder telefonisch unter 07387 984-1461 möglich.

Heuwiesen-Labyrinth des LEV in Münsingen 
entdecken
Artenreiche Wiesen prägen das Landschaftsbild im Landkreis 
Reutlingen. Sie sind durch die traditionelle Bewirtschaftung als 
Heuwiese über Jahrzehnte hier entstanden und breiten ihre Blü-
tenteppiche jedes Jahr wieder aus. Doch sie sind nicht nur schön 
anzuschauen, sondern auch ein einzigartiger Lebensraum. Aus 
diesem Grund sind sie sogar europaweit von besonderer Bedeu-
tung und als „FFH-Mähwiesen“ besonders geschützt.
Doch was zeichnet diese Wiesen aus? Wer und was genau lebt 
in einer solchen Wiese?
Um diese Fragen geht es im „Heuwiesen-Labyrinth“, welches der 
Landschaftserhaltungsverband Reutlingen e. V. (LEV) auch diese 
Jahr wieder angelegt hat. Dafür wurde ein verschlungener Pfad 
in eine artenreichen Wiese unmittelbar westlich der Hopfenburg 
gemäht. Entlang dieses Pfades kann man jetzt den Lebensraum 
artenreiche Wiese erkunden. Mehrere kleine Stationen laden zum 
Beobachten der Pflanzen- und Tierwelt aber auch zum Auspro-
bieren ein. Kinder können sich im Weithüpfen mit dem Grashüpfer 
messen, oder einen kleinen Einblick in das Bodenleben unter einer 
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solchen Wiese wagen. Bis Anfang Juli kann das „Heuwiesen-La-
byrinth“ täglich selbständig und kostenlos begangen werden. Wer 
einen besonders schönen Eindruck der Farben- und Artenvielfalt 
erleben möchte sollte bei trockenem Wetter ab Anfang Juni einen 
Besuch im Heuwiesen-Labyrinth einplanen. Man findet es direkt 
an der Beutenlaystraße von Münsingen kommend, westlich des 
Hopfenburg-Geländes oder vom Wanderparkplatz Beutenlay dem 
beschrankten Weg um das Hopfenburg-Gelände herum folgen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Landschaftserhaltungsverband im Landkreis Reutlingen e. V.
Aulberstr. 32, 72764 Reutlingen, Bastian Rochner, 
b.rochner@kreis-reutlingen.de, 07121/4803040

 
Regierungspräsidium Tübingen organisiert zentrale landes-
weite Meisterbriefübergabe für den Beruf Hauswirtschaft
Übergabe der Meisterbriefe am 14. Mai 2024 in Bad Schussen-
ried Abteilungspräsidentin Anita Schmitt: „Ein Meisterbrief steht 
für höchste Qualifikation, Fachkompetenz und die Bereitschaft, 
Verantwortung zu übernehmen.“
Feierliche Stimmung herrschte am 14. Mai 2024 bei der Übergabe 
der Meisterbriefe im Beruf Hauswirtschaft im Bibliotheksaal des 
Klosters in Bad Schussenried. Insgesamt 45 Hauswirtschafterin-
nen und Hauswirtschaftern konnte Abteilungspräsidentin Anita 
Schmitt zum Meistertitel in ihrem Berufsstand gratulieren. Der 
Bibliothekssaal des Klosters Bad Schussenried im Landkreis Bi-
berach war ein würdevoller Rahmen für die feierliche Übergabe 
der Meisterbriefe der neuen Meisterinnen und Meister der Haus-
wirtschaft. Die 45 neuen hauswirtschaftlichen Leistungsträger 
sowie deren Partner, Eltern und Freunde waren Gäste des Regie-
rungspräsidiums Tübingen.
Die Hauswirtschaft hat sich in der Dienstleistungsgesellschaft zu 
einem zukunftsorientierten und unverzichtbaren Berufsbild entwi-
ckelt. Hauswirtschaftliche Dienstleistungen sichern Lebenskultur- 
und qualität in allen Bereichen des Lebens.

Radweg im Verlauf der L 230 zwischen Sonnenbühl-Genkin-
gen und der Zufahrt zum Schloss Lichtenstein freigegeben
Am Freitag, 17. Mai 2024, eröffneten Staatssekretärin Elke Zim-
mer MdL, Baudirektor Arnold Goller vom Regierungspräsidium 
Tübingen, Landrat Dr. Ulrich Fiedler, Lichtensteins Bürgermeis-
ter Peter Nußbaum und der stellvertretende Bürgermeister von 
Sonnenbühl Ulrich Leibfritz den neu ausgebauten Rad- und Wirt-
schaftsweg von Sonnenbühl/Genkingen bis zur K 6732 (Zufahrt 
zum Schloss Lichtenstein) im Verlauf der L 230. Der 4,0 Kilometer 
lange Abschnitt wurde abzüglich der Winterpause in viereinhalb 
Monaten gebaut. Nach dem Banddurchschnitt konnten sich die 
Anwesenden direkt selbst mit dem Fahrrad einen Eindruck des 
neuen Weges verschaffen.
Staatsekretärin Elke Zimmer betonte anlässlich der Freigabe: „Der 
über vier Kilometer lange Radweg ist ein wichtiger Lückenschuss 
im RadNETZ Baden-Württemberg. Mit dem neuen Streckenab-
schnitt machen wir das Fahrradfahren für die Menschen in der 
Umgebung attraktiver, sicherer und alltagstauglicher. Nur ein flä-
chendeckendes und durchgängiges Radwege-Angebot ermun-
tert dazu, auf das Fahrrad zu steigen. Der Ausbau von getrennt 
geführter Radinfrastruktur trägt außerdem maßgeblich zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit bei. Die Vision Zero, also möglichst 
keine Toten im Straßenverkehr, ist mir persönlich und dem Land 
ein sehr wichtiges Anliegen.“

Dr. Eva Frey ist neue Fachberaterin für Imkerei im Regie-
rungsbezirk Tübingen
Mit dem Dienstantritt von Dr. Eva Frey im Februar 2024 als Nach-
folgerin von Remigius Binder, führt die Abteilung Landwirtschaft, 
Ländlicher Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen des Regie-
rungspräsidiums–- die langjährige Tradition der Fachberatung für 
Imkerei weiter. Dr. Eva Frey bringt umfangreiche Erfahrung und 
Expertise im Bereich der imkerlichen Praxis und Bienenwissen-

schaft mit. So war sie vor ihrem Dienstantritt bereits mehrere Jahre 
selbstständig mit ihrer biozertifizierten Erwerbsimkerei und einer 
Beratungsfirma mit Auftragsforschung tätig. Zuvor widmete sie 
sich während ihrer Anstellung an der Landesanstalt für Bienen-
kunde an der Universität Hohenheim der angewandten Honigbie-
nenforschung, die sie in Planung, Koordination und Durchführung 
von Projekten auf Bundes- und EU-Ebene umsetzte.

 
Einladung zur offenen Felderbegehung auf dem ökologi-
schen Versuchsfeld in Maßhalderbuch
Das Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen lädt zu einer Bestands-
besichtigung auf das ökologische Versuchsfeld nach Maßhalder-
buch am Montag, den 27. Mai 2024, um 19:00 Uhr ein.
Im Rahmen eines Felderrundgangs informiert das Kreislandwirt-
schaftsamt über aktuelle Themen im Öko-Landbau und anstehen-
de Arbeiten. Zusätzlich zu den Sortenversuchen (Roggen, Dinkel, 
Einkorn, Emmer, Weizen, Hafer, Sommergerste, Ackerbohnen) 
können auf Demoparzellen kleine Besonderheiten wie z. B. Hart-
weizen oder Winterhafer begutachtet und diskutiert werden.
Das Versuchsfeld in Maßhalderbuch befindet sich dieses Jahr 
direkt an der Straße nach dem Betrieb von Ödenwaldstetten 
kommend.
Das Kreislandwirtschaftsamt freut sich über einen Besuch.

 
Starke Vertretung für Rentenversicherte
Selbstverwaltung gestaltet für 4,3 Millionen Versicherte die 
Rahmenbedingungen mit
Ehrenamtliche Vertreterinnen und Vertreter setzen sich in den 
Gremien der Sozialversicherung direkt für die Interessen der Ver-
sicherten und Rentenbeziehenden sowie Arbeitgebenden ein. 
Daran erinnert die Deutsche Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg (DRV BW) anlässlich des Tages der Selbstverwaltung 
am 18. Mai.
DRV BW größter Regionalträger Deutschlands 
Die DRV BW ist für rund 4,3 Millionen Versicherte und knapp 1,5 
Millionen Rentnerinnen und Rentner zuständig und somit Deutsch-
lands größter Regionalträger unter den Rentenversicherungen. 
Die Vertreterversammlung der DRV BW, auch das Parlament des 
Rentenversicherungsträgers genannt, stellt jährlich den Haushalt 
auf und entscheidet somit, wie die Gelder der Beitragszahlenden 
verwendet werden. Die DRV BW verfügt 2024 über einen Haushalt 
in Höhe von rund 27,7 Milliarden Euro.
Besonderes Augenmerk auf Präventions- und Rehabilitati-
onsleistungen 
Besonders auf die Ausgestaltung von Präventions- und Reha-
bilitationsleistungen hat die Selbstverwaltung großen Einfluss. 
Zudem erbringt das Gremium Leistungen, von denen Beitrags-
zahlende und Rentenbeziehende direkt profitieren: Mehr als 120 
ehrenamtliche Versichertenberatende „in der Nachbarschaft“ be-
raten für die DRV BW zu allen Fragen rund um die Rentenversi-
cherung und unterstützen Ratsuchende vor allem beim Ausfüllen 
von Anträgen. In Widerspruchsausschüssen überprüfen zudem 
gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Versicherten und der 
Arbeitgebenden bei Bedarf Entscheidungen der Verwaltung in 
Einzelfällen.
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10 Jahre TigeR Hay

 

 
LUBW LANDESANSTALT FÜR UMWELT  
BADEN-WÜRTTEMBERG
Offenland-Biotopkartierung der LUBW beginnt
In diesem Jahr werden Biotope im Neckar-Odenwald-Kreis 
sowie in den Kreisen Rottweil und Calw erfasst
Die LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg star-
tet ihre diesjährigen Offenland-Biotopkartierungen. Die von der 
LUBW beauftragten fachlich qualifizierten Kartiererinnen und 
Kartierer sind in diesem Jahr in den Kreisen Rottweil, Calw so-
wie im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs. Kartiert wird jeweils 
vom Frühling bis in den Herbst. Dabei werden auch artenreiche 
Mähwiesen erfasst, für deren Erhalt Baden-Württemberg eine be-
sondere Verantwortung in Deutschland trägt.
Kartierungen sind eine wichtige Grundlage für die Bewahrung 
von bedeutenden Biotopen
Kartierungen zum Schutz von Natur und Landschaft sind sowohl 
auf Bundesebene als auch auf Länderebene gesetzlich veran-
kert. In Baden-Württemberg verantwortet die LUBW die wichtige 
Aufgabe der Erfassung der gesetzlich geschützten Biotope. Im 
Rahmen der Erhebungen ist es den fachlich versierten Kartieren-
den als Beauftragte der LUBW grundsätzlich erlaubt, im Gelände 
Grundstücke ohne vorherige Anmeldung zu betreten.
Erste Ergebnisse und Auswertungen der Erhebungen aus den 
Jahren 2010 bis 2021 können auf der LUBW-Webseite „ Offen-
land-Biotopkartierung/Ergebnisse“ abgerufen werden.
Informationsveranstaltungen
Am Freitag, 24. Mai 2024 können Interessierte bei zwei Informa-
tionsveranstaltungen im Gelände im Kreis Calw einen Einblick in 

die Offenland-Biotopkartierung gewinnen. Treffpunkte und Uhr-
zeit werden rechtzeitig auf der folgenden Internetseite der LUBW 
veröffentlicht: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/en/
natur-und-landschaft/offenlandbiotopkartierung-aktuelles. Bei 
allgemeinen Fragen können sich Bürgerinnen und Bürger per E-
Mail an die E-Mail-Adresse „Offenlandbiotopkartierung@lubw.
bwl.de“ wenden.

Unfallkasse Baden-Württemberg
Alle ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind 
automatisch und kostenfrei bei der UKBW gesetzlich unfall-
versichert!
Am 9. Juni 2024 findet die Kommunal- und Europawahl statt. Viele 
ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind dann wieder 
im Einsatz: Sie sorgen für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Wahlen, werten die Stimmzettel aus und stellen das Wahlergebnis 
in ihrem Wahlbezirk fest. Im Rahmen ihres Amtes sind die Ehren-
amtlichen in Baden-Württemberg automatisch und kostenfrei bei 
der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) versichert.
Das UKBW-Erklärvideo und weitere Informationen zum Versiche-
rungsschutz von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
finden Sie hier: www.ukbw.de/kommunalwahl.

 
Offene Lehrstellen für den Landkreis Reutlingen
Für den Landkreis Reutlingen sehen die Zahlen wie folgt aus:
Für das Ausbildungsjahr 2024 sind 252 Lehrstellen in 153 Betrie-
ben ausgeschrieben und 53 Ausbildungsplätze in 28 Betrieben 
für 2025 (www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). In der Prakti-
kabörse sind außerdem 123 Praktikumsplätze veröffentlicht.
etreidewirtschaft- Agrarlager, 6 Zahntechniker und 7 Zimmerer.

 

 
Das kath. Münsterpfarramt in Zwiefalten ist geöffnet:
Montag: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr
Bitte beachten:
In den Pfingstferien (KW 21 und 22) ist das Pfarrbüro von Montag 
bis Freitag nur von 09.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.
Achtung:
Ab sofort ist jeden Donnerstag von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr die 
Zufahrt zum Pfarramt nur über den Marktplatz / Rathaus möglich. 
Wir bitten um Beachtung.
Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten
Tel. 07373 – 600, Fax 07373 – 2375
E-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de
Homepage: www.se-zwiefalter-alb.drs.de
Erreichbarkeit des Pastoralteams:
Pfarrer Sigmund F. J. Schänzle
Münsterpfarramt Zwiefalten
Beda-Sommerberger-Str. 5
88529 Zwiefalten
Mobil 0160-94994902
E-Mail: sigmund.schaenzle@drs.de
Pater Evodius Miku
im Pfarrhaus Aichelau,
Franz-Arnold-Str. 42, Tel. 07388 - 9934675
E-Mail: evodiusanthony.miku@drs.de
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Pastoralreferentin Maria Grüner
Tel. 07373 - 9214324
Mobil 0176 - 55079323
E-Mail: maria.gruener@drs.de
Gemeindereferentin Patricia Engling
Tel. 07373 - 9214325
Mobil 01575 - 3352866
E-Mail: patricia.engling@drs.de
Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg
Tel. 07373 - 9205699
Mobil 0178 - 9061124
E-Mail: hubertus.ilg@drs.de

Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten
Leitung der Hospizgruppe: Irmi Illing, Tel. 07373 – 915998, Mobil 
0152 – 26368966,
E-Mail: hospizgruppehpz@web.de

Gottesdienste und Veranstaltungen in der Seelsorgeeinheit 
Zwiefalter Alb:
Donnerstag, 23.05.2024
18.00 Uhr Maiandacht in Upflamör
19.00 Uhr Abendmesse in Tigerfeld
Samstag, 25.05.2024
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse im Münster Zwiefalten
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Huldstetten
Sonntag, 26.05.2024
09.00 Uhr Eucharistiefeier in Pfronstetten
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Münzdorf
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Aichstetten
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Wilsingen
11.00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst der Kroaten im Münster Zwie-
falten
17.00 Uhr Dankandacht der Kroaten im Münster Zwiefalten
Montag, 27.05.2024
19.00 Uhr Maiandacht bei der Kapelle auf dem Kapf in Wilsingen
(bei schlechten Wetter in der Kirche)
Dienstag, 28.05.2024
09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier im Chorraum im Münster Zwie-
falten
19.00 Uhr Abendmesse in Oberwilzingen
Mittwoch, 29.05.2024
19.00 Uhr Vorabendmesse mit Prozession in Indelhausen
19.00 Uhr Vorabendmesse mit Prozession in Pfronstetten
Donnerstag, 30.05.2024 – Fronleichnam
09.00 Uhr Eucharistiefeier mit Prozession in Zwiefalten
09.00 Uhr Eucharistiefeier mit Prozession in Hayingen
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Junge Kirche vor dem Haus 
der Lilie in Ehestetten
mitgestaltet vom Musikverein
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Aichelau

26.05.2024 - Kollekte für den Katholikentag in Erfurt vom 
29.05.-02.06.
Das diesjährige Leitwort „Zukunft hat der Mensch des Friedens“ 
(Ps 37,37) scheint passender denn je. Konfrontiert mit den an-
dauernden Kriegen in der Ukraine, im Nahen Osten und an vielen 
anderen Orten ist der Ruf nach einem friedlichen Miteinander so 
drängend wie selten in der jüngeren Vergangenheit.
In diesem Jahr ist der Katholikentag zu Gast in Erfurt. Die Men-
schen in der historisch bedeutsamen Stadt freuen sich auf alle Be-
sucher. Wer nicht persönlich kommen kann, darf gerne bei dieser 
Kollekte spenden. Der Katholikentag ist ein sichtbarer Ausdruck 
der Verantwortung aller Katholikinnen und Katholiken für Kirche 
und Gesellschaft. Durch Ihre Spende und Gebete helfen Sie, dass 
der Katholikentag weit über die Grenzen Thüringens ein Zeugnis 
für unseren Glauben werden kann. Herzlichen Dank.

 
     

 
 

 

MMüünnsstteerr  „„UUnnsseerreerr  LLiieebbeenn  FFrraauu  vvoonn  ZZwwiieeffaalltteenn““  
 

Herzliche Einladung zum 

Wallfahrtsgottesdienst 
 
 

ddeerr  kkrrooaattiisscchh--mmuutttteerrsspprraacchhlliicchheenn  GGeemmeeiinnddeenn  
iinn  ddeerr  DDiiöözzeessee  RRootttteennbbuurrgg--SSttuuttttggaarrtt  

 

Dreifaltigkeitssonntag, 26. Mai 2024 
 

11.00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst 
Zelebrant und Prediger: Bischof Roko Glasnovic, Dubrovnik 

 
anschließend Begegnung und Mittagessen im Festzelt der TSG Zwiefalten 

 
17.00 Uhr Abschlussandacht im Münster 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heiliger Benedikt, Patron Europas, bitte für uns und um Frieden! 
 

Münsterpfarramt Zwiefalten, Beda-Sommerberger-Straße 5, 88529 Zwiefalten, Tel.: 07373 600, www.se-zwiefalter-alb.drs.de 
E-Mail: Muensterpfarramt.Zwiefalten@drs.de  

 

 

 

  

 

 
St. Vitus
Kirchengemeinderat
Die nächste KGR Sitzung findet am 24.05.2024 um 19.30 Uhr im 
Pfarrheim statt.

 
Auch dieses Jahr 
gestalten wir 
gemeinsam 
einen 
Blumenteppich! 
Willst auch DU 
einen Teil davon 
gestalten? 
Mitmachen kann 
JEDER, ob jung 
oder alt. 
 
 
 

Abholung der Kartons am Samstag 
25.05.2024 zwischen 10:00 – 11:00 Uhr 
vor der St. Vitus Kirche. 
Wer an diesem Termin verhindert ist, kann 
sich gerne telefonisch bei Gertrud Schädle 
melden. 
 
Abgabe der gestalteten Kartons am 
Donnerstag 30.05.2024 zwischen 08:30 – 
9:00 Uhr an der Stadtmauer. 
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Donnerstag, 23.05.2024 – 7. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Rosenkranzgebet
Dienstag, 28.05.2024 – 8. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Rosenkranzgebet in Oberwilzingen
19.00 Uhr Abendmesse in Oberwilzingen
Donnerstag, 30.05.2024 – Hochfest des Leibes und Blutes 
Christi – Fronleichnam
09.00 Uhr Eucharistiefeier
anschließend Prozession
Samstag, 01.06.2024 – Hl. Justin
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse
zum 9. Sonntag im Jahreskreis

 
St. Nikolaus
Hallo Kinder!
Dieses Jahr gestalten wir 
Fronleichnam im Rahmen 
einer Jungen Kirche mit. Da-
her möchten wir wieder einen 
Blumenteppich aus vielen 
einzelnen gestalten!
Jedes Kind (Familie) das möchte, bekommt vorab eine Holzkiste, 
die ihr mit euren Motiven/Ideen zu Hause befüllen könnt.
Vielleicht könnt ihr euch auch vorstellen den Gottesdienst mitzu-
gestalten oder sogar dabei etwas vorzulesen?
Habt ihr Lust? Macht ihr mit? Egal ob ganz kleines oder großes 
Kind, alle können mitmachen!
Wir freuen uns über alle die dabei sind! Meldet euch!
Euer Junge Kirche Team Susanne und Katrin
Herzliche Einladung...
...zum Junge Kirche Gottesdienst in Ehestetten an Fronleichnam 
um 10.30 Uhr am Haus der Lilie, mitgestaltet vom Musikverein 
Ehestetten. Bitte Gotteslob mitbringen.
Wir freuen uns auf euch!
Junge Kirche Team Susanne und Katrin
Donnerstag, 30.05.2024 – Hochfest des Leibes und Blutes 
Christi – Fronleichnam
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Junge Kirche
vor dem Haus der Lilie
mitgestaltet vom Musikverein

 
St. Urban
Fronleichnamsprozession
Für unsere Fronleichnamsprozession, nach der Abendmesse am 
29.05. um 19.00 Uhr, wollen wir wieder zwei Blumenteppiche ge-
stalten.
Dazu sind wir dringend auf eure MITHILFE angewiesen. Wir 
beginnen am Montag, 27.05. um 09.30 Uhr mit dem Sammeln 
der Blumen. Dazu treffen wir uns bei Karl-Josef Aßfalg an seiner 
Garage. Mittags ab 13.30 Uhr legen wir die Teppiche in der Ga-
rage der Aßfalgs, ebenso am Dienstag. Am Mittwochnachmittag 
bringen wir die Blumenteppiche zum Friedhof und zum Rathaus 
um sie dort zu vollenden.
Da es doch eine aufwendige Arbeit ist, wären wir sehr dankbar, 
wenn viele Hände uns unterstützen würden. Kinder sind herzlich 
willkommen.
Sollten sich nicht genügend helfende Hände finden, können wir 
leider nur einen Blumenteppich legen.
Bei Fragen dürft ihr euch gerne an Karl-Josef wenden.
Mittwoch, 29.05.2024 – 8. Woche im Jahreskreis
19.00 Uhr Vorabendmesse
zum Hochfest des Leibes und Blutes Christi – Fronleichnam
anschließend Prozession
Sonntag, 02.06.2024 – 9. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier

 
St. Bernhard
Sonntag, 26.05.2024 – Dreifaltigkeitssonntag – Kollekte für 
den Katholikentag in Erfurt
10.30 Uhr Eucharistiefeier

 
Das Pfarramt ist bis September 2024 nicht besetzt.
Bitte wenden Sie sich bis dahin an das Pfarramt in Zwiefalten.
Ansprechpartner ist Pfarrer Schmieg.
Tel.: 07373 2885,E-Mail: Pfarramt. Zwiefalten@elkw.de

Pfarrer Schmieg hat vom 27.5. – 02.06.2024 Urlaub.
Vertretung in dringenden Fällen hat Pfarrer Häfele aus Mundingen.
Tel. 07395 / 375, Mobil: 0151 225 335 00
E-Mail: markus.haefele@elkw.de
Der Wochenspruch zum Sonntag Trinitatis lautet: „Die Gnade 
unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen." 
2. Kor 13,13
Gott wendet sich uns Menschen zu und zeigt uns sein Wesen 
als Liebe im Leben Jesu. Zu Weihnachten und Ostern wird dies 
besonders gefeiert. Dass Gottes Liebe bleibt und für alle gilt und 
spürbar werden kann, nicht nur für die, die zu Jesus Lebzeiten um 
ihn waren, zeigt anschaulich die Vorstellung des Heiligen Geistes, 
den wir zu Pfingsten besonders feiern. Dass dies alles wesentliche 
Aspekte und Erfahrungsweisen des einen Gottes sind, der auch 
Himmel und Erde geschaffen hat, das drücken wir im Begriff der 
Dreifaltigkeit Gottes aus. Gott, der wesentlich als Beziehung und 
Liebe zu verstehen ist. In sich, zu uns und in uns. Wenn das kein 
Grund zum Feiern ist: das Trinitatisfest.
Sonntag, 26.5.2024 – Trinitatis
10:15 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Traubensaft und Einzel-
kelchen im Kapitelsaal in Zwiefalten

Terminvorschau:
Samstag, 8.6.2024
Herzliche Einladung zum 2000er Worship mit der Bezirksband in 
der Zehntscheuer in Münsingen
Lobpreisabend zum Mitsingen mit Songs aus den Jahren 2000-
2009
Beginn: 19:00 Uhr
Sonntag, 9.6.2024
Herzliche Einladung zum Mitarbeiterfest in den Gemeindehaus-
garten in Hayingen.
Wir beginnen um 15:00 Uhr mit Kaffee und Kuchen.
Es soll Zeit sein für Begegnung und Austausch.
Um 17:30 werden wir eine kurze Andacht feiern und im Anschluss 
noch Würstle grillen.
Bei schlechtem Wetter feiern wir im Gemeindehaus.

 

 
 

Feuerwehrübung
Am Montag, dem 27. Mai 2024 findet für Gruppe 2 um 20.00 Uhr 
eine Feuerwehrübung statt.
Stephan Mark, Abt.-Leiter
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Veranstaltungen in Hayingen und Umgebung - ohne Gewähr
bis 30.06.2024 Ehestetten Ausstellung „PAARE UND ANDERE 
BEZIEHUNGEN", Galerie Sphäre, Obere Kirchstraße 14:00 Uhr. 
Die Engstinger Künstlerin Brunhilde Randolff zeigt Bilder in Gou-
ache auf Holz und Stelen aus Naturstein und Keramik. Öffnungs-
zeiten: Samstag und Sonntag 14-18 Uhr, info@galerie-sphaere.
de, www.galerie-sphäre.de
bis 02.06.2024 Marbach Fohlenfrühling im Gestüt Haupt- u. 
Landgestüt Marbach, Werfen auch Sie einen Blick in die Marba-
cher Kinderstube: In den baden-württembergischen Pfingstferien 
gibt es wieder täglich um 10.30 Uhr die sehr beliebten „Familien-
führungen zu den Fohlen“. Der Preis beträgt 7,00 Euro für Erwach-
sene und 3,50 Euro für Kinder. Aufgrund der starken Nachfrage 
bitten wir für die besonders kinderfreundliche „Familienführung 
zu den Fohlen“, um vorherige Anmeldung unter E-Mail: info@hul.
bwl.de oder telefonisch unter: 0 73 85 - 96 95-037. www.gestuet-
marbach.de
23.05.2024 Münzdorf Der Kohlemeiler brennt Auf dem Reisach 
in Münzdorf, Zweimal im Jahr schichtet der Köhler in Münzdorf 
noch seinen Meiler auf, um in der althergebrachten Weise Holz-
kohle herzustellen. Hier können Sie erleben, wie der Köhler 10 
Tage seinen Meiler alle 2 Std Tag und Nacht kontrolliert, wie er in 
der Köhlerhütte lebt damit der Brennprozess richtig verläuft. Auf 
Bestellung bis 9 Uhr des Besuchstages gibt es Hähnchen vom 
Holzkohlegrill bei Hermann Geiselhart, Tel. 0152/09169605. Es 
werden aber auch ""Rote vom Grill"" sowie Getränke angeboten.
24.05.2024 Münzdorf Der Kohlemeiler brennt Auf dem Reisach 
in Münzdorf
24.05.2024 Ehestetten Küchenparty Tressbrüder Biohotel Rose 
19:00 Uhr . Genieße einen schönen Abend mit leckerem Bio-Essen 
und feinen Getränken inmitten der ROSE, bei einer Küchenparty. 
An diesem Abend sind alle Türen der Küche und des Restaurants 
für dich geöffnet und du kannst den Köchen über die Schulter 
schauen und dir dein Lieblingsgericht selbst zusammenstellen. 
An verschiedenen Foodstationen holst du dir deine Gerichte (Vor-
speisen, Zwischengänge, Hauptgänge & Desserts) und lernst ne-
benbei nette Leute kennen. Bei Live Musik verbringst du einen 
genussvollen Abend bei den TressBrüdern., Kosten Erw. 129 € 
https://www.tressbrueder.de/rose-restaurant/#kuechenparty
25.05.2024 Münzdorf Der Kohlemeiler brennt Auf dem Reisach 
in Münzdorf
25.05.2024 Zwiefalten Bierwanderung auf dem »hochgehpil-
gert« – Wissenswertes über die 500-jährige Braukunst mit 
Verkostung, Zwiefalten hochgehberge 11:00 Uhr . Die Brauerei 
Zwiefalter Klosterbräu liegt inmitten einer traumhaften Naturidylle. 
Felder, Wälder, Wasser und viele herrliche Ausflugsziele befin-
den sich rund um Zwiefalten. Auf der Bierwanderung wandern 
Sie zusammen mit den BierGuides auf dem Premiumwanderweg 
>>hochgehpilgert<< von Zwiefalten zum Lorettohof, zur Wim-
sener Höhle und entlang der Aach über Gossenzugen zurück 
nach Zwiefalten. Auf der Wanderschaft erfahren Sie an diversen 
Stationen Wissenswertes über die über 500. jährige Braukunst 
und bekommen von den Bierexperten bei den entsprechenden 
Verkostungen die Besonderheiten der Brauspezialitäten mit auf 
den Weg, Dauer: ca. 7 h, Treffpunkt: Bierhimmel-Biergarten Zwie-
falten, Kosten: 64,00 € pro Person (inkl. 5 Zwiefalter Brauspeziali-
täten, Verkostungen im Lorettohof, Fahrt in die Wimsener Höhle, 
kleiner Imbiss im Gasthof Friedrichshöhle, Begleitung durch Zwie-
falter Bier Guides, kleines Vesper und weitere Überraschungen, 
Anmeldung: Je nach gewünschtem Termin müssen die Tickets 
online bestellt werden: Zwiefalter Klosterbräu (e-guma.ch), htt-
ps://hochgehberge.de/veranstaltungen/
27.05.2024 Riedlingen Pfingst-Markt in Riedlingen Stadt Ried-
lingen 08:00 Uhr

 
Maiandacht
Wir laden ein zur Maiandacht am Freitag, 24. Mai 2024, 18.00 Uhr, 
in die Liebfrauenkapelle (beim Friedhof).
Bitte Gesangbücher mitbringen.
gez. L. Herter

 
Wanderung mit und bei der Ortsgruppe Rottenacker am 
Sonntag, 09.Juni 2024 zur Donauschleife in Munderkingen 
und Rottenacker 
Ein Donauerlebnis mit allem Facetten: historisches Donaustädt-
chen, Aussichtspunkte und Begegnung mit Natur pur entlang der 
Donau.
An einer Flussschleife der Donau liegt das reizvolle Fachwerk-
städtchen Munderkingen, unser Ausgangspunkt. Wir gehen 
stadtauswärts bergan zur Grelletlinde auf den Benkesberg und 
wandern auf einem aussichtsreichen Höhenzug am Rand des 
Donautales in Richtung Neudorf. Über Feldwege geht es bergab 
nach Rottenacker und schließlich wieder zur Donau.
Der Zweite Teil der Tour führt entlang der Donau und verspricht 
einige interessante naturreiche Abschnitte. Dazu gehören Altwas-
serarme, Verlandungszonen und üppige Schilfbestände. Sie bie-
ten günstige Lebensbedingungen für Amphibien und Vögel. Auch 
die Nutzbarkeit der Donau für regenerative Energien wird anhand 
des Donaukraftwerkes Rottenacker sichtbar
Parkmöglichkeit in Munderkingen: Marchtaler Straße beim Gast-
haus Rose
Start: Donaustraße, Munderkingen
Länge 11,8 km, Gehzeit ca 3 h
Treffpunkt Schulstraße Hayingen um 13:00 Uhr (Fahrgemein-
schaften)

​Burgdienst auf Derneck 
Von unserer Ortsgruppe hat Ursel Nille mit Team wieder Burg-
dienst auf Derneck vom 26.Mai bis 02.Juni 2024. Eine Wanderung 
oder Radtour dorthin lohn sich immer!

 
Erste Begegnungen der Verbandsrunde 2024
Liebe Freunde und Mitglieder des TC Hayingens,
im folgenden werden Sie über die ersten Begegnungen unserer 
Teams informiert.

Sonntag, 26.05.2024
Damen 2: TC Oberboihingen 1 - SPG Gauingen/Hayingen 2 

​Sonntag, 09.06.2024
Damen 2: SPG Gauingen/Hayingen 2 - TC Bonlanden 1 um 10 
Uhr in Hayingen

Samstag, den 15.06.2024
Junioren U18: SPG Gauingen/Hayingen 1 - TA SV Degerschlacht 
1 um 9 Uhr in Hayingen
Herren 40: SPG Gauingen/Hayingen 1 - TA TSV Sickenhausen 1 
um 14 Uhr in Hayingen
Herren 55: TV Großbettlingen 1 - SPG Gauingen/Hayingen 1

Sonntag, 16.06.2024
Damen 2: TC Grafenberg 1 - SPG Gauingen/Hayingen 2

Samstag, 22.06.2024
Herren 40: SPG Gauingen/Hayingen 1 - TC Dettingen/Teck 1 um 
14 Uhr in Hayingen
Herren 55: TA TSV Kohlstetten 1 - SPG Gauingen/Hayingen 1



10
Amtsblatt der Stadt Hayingen 23. Mai 2024, Nummer 21

Sonntag, 23.06.2024
Damen 1: SPG Gauingen/Hayingen 1 - SPG Bempflingen/Neck-
artailfingen um 10 Uhr in Gauingen
Damen 3: SPG Gauingen/Hayingen 3 - TA Spfr. Dottingen 1 um 
10 Uhr in Hayingen
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Tennisclub Hayingen

Einladung zum Bändelesturnier
Liebe Freund*innen und Mitglieder des TC Hayingen, liebe Spiel-
gemeinschaft,
Am Sonntag, den 02.06.2024 findet erstmalig die Saisoneröffnung 
auf den neuen Plätzen des TC Hayingen statt. Wir freuen uns sehr, 
dieses Ereignis mit einem Bändelesturnier für alle Mitglieder und 
Interessierten sportlich feiern zu können und laden euch dazu 
herzlich zur Teilnahme daran ein.
Gestartet wird ab 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück ge-
meinsam mit unseren Sponsor*innen, Spender*innen und 
Aktionär*innen, welche die Instandsetzung der Plätze maßgeblich 
mitfinanziert haben.
Beim Bändelesturnier steht neben dem Wiedererlangen des Ball- 
und Platzgefühls vor allem der Spaß im Vordergrund. Gespielt 
wird immer in neu zugelosten Mixed-Teams. Bei entsprechenden 
Teilnehmer*innenzahlen kann es bei der Auslosung auch zu reinen 
Damen- bzw. Herrendoppel kommen. Für jeden Sieg erhält man 
ein Bändele von der Turnierleitung. Am Ende des Tages siegen 
diejenigen, die die meisten Bändel zusammengetragen haben. 
Neue Teilnehmende können jederzeit dazustoßen und werden 
dann für die nächste Runde ausgelost. Ebenso kann auch früher 
aufgehört werden. Gespielt wird auf Zeit, sodass alle Begegnun-
gen gleichzeitig beendet werden und die nächste Runde wiede-
rum zeitgleich beginnt.
Natürlich freuen wir uns auch darauf, mit euch anschließend ge-
meinsam auf die neue Saison anzustoßen. Einzelpersonen kön-
nen sich bei Timo Bachmann (015730968783) oder bei Andreas 
Knupfer (017682557821) für das Bändelesturnier anmelden.
Es grüßt euch herzlich
Euer TC Hayingen

Herzliche Einladung an unsere Unterstützer*innen
Liebe Aktionär*innen, Sponsor*innen und Spender*innen,
Im Zuge der Finanzierung unseres Projekts zur Erneuerung der 
Tennisplatzsandbeläge haben Sie mit Ihrer Unterstützung einen 
wertvollen Beitrag für das Breitensportangebot in unserer Ge-
meinde geleistet. Dadurch ermöglichen Sie den Mitgliedern des 
Tennisclubs Hayingen eine zukunftsfähige Möglichkeit, den Ten-
nissport weiterhin ohne Einschränkungen ausführen zu können. 
Zudem reduziert sich der Aufwand bisheriger Frühjahrsinstand-
setzungen, wofür wir uns nochmals bedanken wollen. Ohne Ihre 
Hilfe wäre dieses Projekt nicht in diesem Umfang und in diesem 
Zeitrahmen realisierbar gewesen.
Daher laden wir Sie herzlich zu unserer Aktionär*innenversammlung 
am 02.06.2024 ab 10 Uhr ins Tennisheim Hayingen ein. Willkom-
men sind alle Spendenden, Aktionär*innen, Investor*innen und 
weitere Unterstützende mit Anhang.
An diesem Tag können Sie die neuen Ziegelmehlplätze selbst in 
Augenschein nehmen und ebenfalls dem stattfindenden Bände-
lestunier beiwohnen, das wir an diesem Tag bei gutem Wetter 
veranstalten. Gerne dürfen Sie selbst am Tunier teilnehmen und 
die Bespielbarkeit der Plätze testen. Für Ihr leibliches Wohl ist 
mit einem Weißwurstfrühstück gesorgt. Wir freuen uns sehr auf 
Ihr Kommen.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Tennisclub Hayingen

Trainingslager am Starnberger See
Von Freitag, den 10.05. bis Sonntag, den 12.05. verbrachten 
sechs Damen und sieben Herren ein trainingsintensives Wochen-
ende bei der Tennisabteilung des FC Seeshaupt e. V. zusammen 
mit Trainer Terry Deeth. Unter dessen professioneller Führung 
konnten die Teilnehmenden Tipps für ein effizientes Eigentrai-
ning gewinnen und ihre Fertigkeiten in allen Grundschlägen si-

chern sowie erweitern. Neben sportlich-intensiven Stunden auf 
den Tennisplätzen wurde die idyllische Umgebung rund um den 
Starnberger See gemeinsam erkundet. Abgerundet wurde das 
Wochenende mit einem Besuch auf dem Weilheimer Volksfest, 
bei dem kräftig das Tanzbein geschwungen wurde.
Es grüßt Sie
Ihr Tennisclub Hayingen

 

 

 
Liebe Trachtenmitglieder!
Am Donnerstag, den 30.Mai 2024 findet in Hayingen das Fron-
leichnamsfest statt. Um 09.00 Uhr beginnt die Eucharistiefeier 
und anschließend die Prozession. Die Männer kommen je nach 
Wetterlage im Kirchenmantel oder nur in der Weste.
Ich würde mich freuen, wenn sich die Trachten-Mitglieder rege an 
der Prozession beteiligen würden.
gez. Elmar Herter
Trachtenvertreter

 
Erfolgreicher VdK-Sozialrechtsschutz – 2023 über 18 Millio-
nen Euro erstritten
Seit Anbeginn vor fast 80 Jahren gehört der Sozialrechtsschutz zu den 
Kernaufgaben und wesentlichen Mitgliederserviceleistungen des So-
zialverbands VdK. 2023 gab es einen neuen Rekord an sozialrechtli-
chen Beratungen in Baden-Württemberg – über 68.000. Dabei wurden 
12.200 Widersprüche und Klagen durch die VdK-Juristen eingereicht 
sowie Berufungen eingelegt. Die vom VdK eingelegten Rechtsmittel 
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richteten sich beispielsweise gegen Bescheide der Landratsämter 
in Sachen Schwerbehindertenanerkennung, gegen Rentenbeschei-
de, gegen abgelehnte Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen 
oder auch gegen Entscheidungen der Pflegeversicherungen. Dabei 
erstritten die 68 hauptamtlichen VdK-Juristen im Südwesten letztes 
Jahr 18,4 Millionen Euro an Nachzahlungen für die Mitglieder – ein 
weiterer Höchstwert. Ebenso gab es einen Höchststand bei den VdK-
Mitgliederzahlen in Baden-Württemberg. Im Jahr 2023 kamen weitere 
8.400 Männer und Frauen dazu. Dem VdK-Landesverband gehören 
erstmals in seiner Geschichte über 260.000 Menschen an.

 
Fronleichnam
Am Donnerstag, den 30.05.2024 findet im Anschluss an den Wort-
Gottesdienst, unser traditioneller Fronleichnamshock statt. Alle 
Einwohner sind recht herzlich eingeladen diesen Feiertag bei Mit-
tagessen, Kaffee und Kuchen gemütlich mit uns zu feiern.
Auf euer kommen freut sich der Jugendclub Ehestetten e.V.

 
Veranstaltungen im Juni
Neue Online-Reihe „ElternWissen“ und Netzwerktreffen 
„Starke Frauen – starkes Land“
Erstmals in diesem Jahr bietet der LandFrauenverband Württem-
berg-Hohenzollern im Auftrag des Bildungs- und Sozialwerks der 
Landfrauen e. V. eine Online-Seminarreihe an zum Thema starke 
Elternschaft. Vier Veranstaltungen, vier vierteljährliche Termine, 
vier Themen aus verschiedenen Wissensbereichen werden durch 
„ElternWissen“ abgedeckt. Die Veranstaltungen richten sich an 
alle Eltern und Großeltern mit (Enkel-)Kindern unterschiedlichen 
Alters. Wer das erste Seminar verpasst hat, hat jetzt noch die 
Chance, an den drei kommenden Terminen teilzunehmen.
Am 18.06.2024 um 19:30 Uhr gibt es mit Thomas Wagner, me-
dienpädagogischer Berater vom Kreismedienzentrum Biberach, 
einen Online-Vortrag zum Thema Mediennutzung: „Medienbil-
dung für Kinder von 5-12 Jahren – den richtigen Umgang erler-
nen“. Dabei geht es u.a. um die Rolle der Eltern und die Balance 
zwischen Kontrolle und Freiheit. Im Herbst wird es zwei weitere 
Seminare geben. Die Teilnahmegebühr beträgt 10,- Euro bzw. 
8,- Euro für Mitglieder des LandFrauenverbands.
Im Projekt „Starke Frauen – starkes Land“, gefördert vom Minis-
terium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, 
finden darüber hinaus im Juni zwei Netzwerktreffen statt. Für 
Frauen ist der Alltag oft mit besonderen Herausforderungen ver-
bunden – ob beruflich, in der Familie oder ganz persönlich. Sozi-
ale und wirtschaftliche Themen müssen gemanagt werden. Die 
Netzwerktreffen bieten, in Form von Vorträgen und Workshops, 
Unterstützung für diese Themen. Es geht darum, zusammenzu-
kommen, sich auszutauschen und Expertenwissen mitzunehmen.
Das erste Netzwerktreffen findet am 11. Juni 2024 im Hotel 
Waldblick in Schenkenzell im Schwarzwald statt. Es widmet sich 
am Vormittag dem Thema „Auszeit für Körper und Seele“, hier 
geht es um die wichtigen Themen Stressbewältigung, Gesund-
heitsprävention und Selbstfürsorge. Referentin Christiane Mayer 
von der SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau) gibt hierzu Tipps, wie man besser mit Stress und 
den alltäglichen Belastungen umgehen kann.
Auch beim zweiten Netzwerktreffen am 12. Juni im Haus der 
Landwirtschaft in Tettnang hält Christiane Mayer von der SVLFG 
einen Impulsvortrag, dann mit dem Thema „Kommunikation im 
Familienbetrieb – eine Herausforderung für alle Generatio-
nen “. Hier geht es darum, wie Kommunikation klappen kann 
und Konflikte vermieden werden können, mit dem Augenmerk 
auf Familie & Betrieb.
Mit Coachin und Moderatorin Stephanie Lange findet jeweils am 
Nachmittag ein Workshop statt, der den Lebensalltag und die 
persönlichen Anliegen der Teilnehmerinnen beleuchten soll. Der 
Fokus liegt hier auf einem gewinnbringenden Austausch unterei-

nander. Die Teilnahmegebühr inklusive Verpflegung beträgt je 20 
Euro (15 Euro für Mitglieder des LandFrauenverbands). Anmelde-
schluss ist am 03.06. für Schenkenzell bzw. der 05.06.2024 für 
das Netzwerktreffen in Tettnang.
Weitere Infos zu allen Veranstaltungen und die Möglichkeit zur 
Anmeldung gibt es unter www.landfrauenverband-wh.de.
Kontakt und weitere Informationen:
LandFrauenverband Württemberg-Hohenzollern
Bildungs- und Sozialwerk der Landfrauen e. V.
Gartenstraße 63, 88212 Ravensburg, Tel. 0751/3607-61
E-Mail: landfrauenverband-wh@lbv-bw.de
www.landfrauenverband-wh.de

 
Swing Chor Bad Urach
Klangwelle an der Lauterquelle
Rock- und Popsongs und instrumentale Highlights mit dem
Swingchor Bad Urach
Freitag, 07. Juni 2024 – Klosterkirche Offenhausen
Vorverkauf: *Tourist-Info
Rathaus Gomadingen
Eintrittspreise: 12 € / VVK 10

Schwäbisches Strauobstparadies
Von der Wiese auf den Teller
Äpfel und Birnen von regionalen Streuobstwiesen im Handel-
Streuobstparadies sucht Erzeuger*innen von Äpfeln und Birnen 
aus Streuobstwiesen
Die Streuobstwiesen im „Ländle“ liefern mit hunderten ver-
schiedenen Apfel- und Birnensorten eine außergewöhnliche ge-
schmackliche Vielfalt. Mit der Handelsplattform Streuobst bringt 
der Verein Schwäbisches Streuobstparadies diese Vielfalt direkt 
von der Wiese in die Supermärkte und Kantinen der Region.
Im Moment sucht das Schwäbische Streuobstparadies weitere 
Bewirtschafter*innen, die Äpfel und Birnen in guter Qualität liefern 
können. In der Saison von Mitte August bis in den November können 
Verbraucher*innen dann die Sortenvielfalt von frischem Streuobst 
aus der Region genießen und damit gleichzeitig etwas für die Zu-
kunft der Streuobstwiesen tun. „Eine faire Entlohnung der Arbeit auf 
den Streuobstwiesen ist wichtig für den Erhalt dieser einmaligen 
Natur- und Kulturlandschaft“, betont Maria Schropp, Geschäfts-
führerin beim Schwäbischen Streuobstparadies in Bad Urach. 
Bewirtschafter*innen erhalten für das handgepflückte Tafelobst mit 
1,00 bis 1,20 Euro pro Kilogramm einen wesentlich höheren Preis als 
für Mostobst. „So können sie ihre besten Früchte gezielt vermarkten 
und die Motivation für die Pflege der Wiesen steigt“, sagt Schropp. 
Ansonsten landen die Früchte meist in der Mosterei, wo sie zwar zu 
leckerem Saft, Most oder Cidre verarbeitet werden, aber eben nicht 
als Tafelobst zur Verfügung stehen. Aktuelle Informationen zum Ver-
marktungsprojekt finden Sie auf www.handelsplattform-streuobst.
de. Wer mitmachen möchte, kann sich dort auch als Erzeuger*in 
registrieren. Interessierte Einzelhändler*innen oder Kantinen können 
sich direkt an die Geschäftsstelle des Schwäbischen Streuobstpa-
radieses in Bad Urach wenden.
Kontakt und weitere Informationen:
Schwäbisches Streuobstparadies, Bismarckstrasse 21
72574 Bad Urach, Tel. 07125 309 3262
kontakt@streuobstparadies.de, www.streuobstparadies.de
www.handelsplattform-streuobst.de

Pferdige Erlebnisse in den Pfingstferien im 
Haupt- und Landgestüt Marbach
Die Fohlen sind DER Besuchermagnet in den Ferien (18.05.-
02.06.2024)
In den Pfingstferien, vom 18.05.-02.06.2024, gibt es wieder täg-
lich um 10.30 Uhr die sehr beliebten „Familienführungen zu den 
Fohlen“.Fohlenglück ganz nah erleben, während den Familienfüh-
rungen auf dem Haupt- und Landgestüt Marbach
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Aufgrund der starken Nachfrage bitten wir für die besonders kin-
derfreundliche „Familienführung zu den Fohlen“, um vorherige 
Anmeldung unter E-Mail: info@hul.bwl.de oder telefonisch unter: 
(0 73 85) 96 95-037.
Der Preis beträgt 7,00 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für 
Kinder. Mitglieder des Kinderclubs „Julmonds Marbach“ bekom-
men eine Ermäßigung von 0,50 Euro. Mit der AlbCard ist diese 
Gestütsführung kostenlos.
Ausführliche Informationen finden Sie auf der Internetseite: www.
gestuet-marbach.de

Mythos Schwäbische Alb
Das Romantik Hotel | Restaurant Hirsch in Sonnenbühl-Er-
pfingen wurde erneut als „Qualitätsgastgeber Wanderbares 
Deutschland“ rezertifiziert
Familie Windhösel nimmt die neue Urkunde mit dem Qualitäts-
siegel Wanderbares Deutschland" entgegen.
Mit diesem bundesweiten Gütesiegel zeichnet der Deutsche Wan-
derverband besonders wanderfreundliche Unterkünfte aus. Die 
Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland sind speziell auf die 
besonderen Bedürfnisse und Wünsche von Wanderern eingestellt. 
Darüber hinaus dient das Zertifikat den Gästen als Orientierungshilfe 
bei der Planung und Gestaltung ihres Urlaubes.
Die Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwä-
bische Alb, Sarah Reinhardt, überreichte zusammen mit der Touris-
musleiterin von Sonnenbühl, Ulrike Müller, die Urkunde. Sie gratulier-
ten Familie Windhösel und ihrem Team zur erneuten Auszeichnung 
und freuten sich, dass das Thema Wandern auf der gesamten Alb 
weiter vorangetrieben wird und immer mehr Zuspruch findet.
Im Landkreis Reutlingen sind derzeit 22 Beherbergungs- und 
Gastronomiebetriebe mit dem Qualitätssiegel „Wanderbares 
Deutschland“ ausgezeichnet. Auf der Schwäbischen Alb sind es 
aktuell 84 Betriebe. Teilnehmen können alle Betriebe, die die vor-
gegebenen Kern- und Wahlkriterien erfüllen. Die Überprüfung der 
vorgegebenen Kriterien wird dann vor Ort durch eine geschulte 
Prüferin oder einen Prüfer durchgeführt. Eine Übersicht der Gast-
geber auf der Mittleren Schwäbischen Alb sowie weitere Informa-
tionen zu den touristischen Angeboten erhalten Interessierte bei 
der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb im Internet 
unter www.mythos-alb.de/wandern

Wochenmarkt in Zwiefalten
Ihr Wochenmarkt am Peterstor - regional – gesund – vielfältig
ab 16. Mai 2024 – Donnerstags von 8.00 – 14.00 Uhr
Altschulzenhof Käse und Milchprodukte
Bäckerei Böck Brot, Backwaren, Pizza, Dennete, Cocktails
Bauerngärtle Münch Gemüse, Obst, Südfrüchte, Beeren
Biohof Gorzelany Eier, Gemüse, Kartoffeln
Feinkost Schmiede Feinkost, Oliven, Aufstriche, Antipasti
Gärtnerei Masetti Pflanzen, Setzlinge, Obst, Gemüse
Geflügelhof Hörnle Frischgeflügel, Eier, Teigwaren
Hof Münch GbR Wurst, Geräuchertes, Heumilch
Honig Bernhardt Honig + Honigprodukte, Bienenprodukte
Honig Radzimski Honig + Honigprodukte, Bienenprodukte
Imbiss Radke Rote Wurst, Steaks,Currywurst, Pommes,
Schupfnudeln
Käsetheke Semtner Regionale Käse-Milchprodukte,
Käse aus Europa, französische Feinkost
Manne`s Dorfmetzg Wurst- und Fleischwaren
www.zwiefalten.de


